
 

Stand: 09/ 2011 

GEPRÜFTE BRANDSCHUTZ-FACHKRAFT/ IHK 2012 
Information und Teilnahmebedingungen

Die Ausbildung zur „Geprüften Brandschutz-Fachkraft/ 
IHK“ vermittelt Kenntnisse und Fertigkeiten, die zur Erfül-
lung qualifizierter Sachaufgaben befähigen.  
 
Dieser Lehrgang wird von der Branddirektion der Lan-
deshauptstadt München (BFM) und der Werkfeuerwehr 
der Flughafen München GmbH (FMG) in Kooperation 
durchgeführt.  
 
Die Ausbildungsinhalte orientieren sich an der Feuerwehr-
grundausbildung  der Berufsfeuerwehren in Bayern. 
 
Die Prüfung erfolgt durch die IHK Regensburg. Eine Prü-
fungsgebühr von €  480,00 wird gesondert in Rechnung 
gestellt. 
 

Zur Prüfung „Brandschutzfachkraft/ IHK wird zugelassen, 

wer 

 

1. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem 

anerkannten Ausbildungsberuf oder als Techniker 

oder als Ingenieur nachweist, 

 

2. mindestens 18 Jahre alt ist, 

 

3. ein ärztliches Gesundheitszeugnis vorlegt, das für 

den gesamten Lehrgangs- und Prüfungszeitraum 

gültig ist, und aus dem hervorgehen muss, dass der 

Bewerber geistig und körperlich voll einsatzfähig ist; 

insbesondere muss er fähig sein, Fahr-, Steuer- und 

Überwachungstätigkeiten auszuführen und zum Tra-

gen eines Pressluftatmers entsprechend den berufs-

genossenschaftlichen Grundsätzen in der Lage sein; 

 

4. mindestens den Führerschein der Klasse III bzw. B 

besitzt und 

5. durch Vorlage von Zeugnissen oder anderen Nach-

weisen glaubhaft macht, dass Kenntnisse, Fertigkei-

ten und Erfahrungen erworben wurden, die eine Zu-

lassung zur Prüfung rechtfertigen. Als Nachweis 

nach Ziffer 5 gilt insbesondere eine hauptberufliche 

Tätigkeit bei einer Werkfeuerwehr. Aktiver Dienst 

bei einer Freiwilligen Feuerwehr von sechs Jahren 

wird der hauptberuflichen Tätigkeit nach Satz 1 

gleichgesetzt. 

Der  Zutritt zur Ausbildungsstelle am Flughafen München 

kann nur nach einer Zuverlässigkeitsüberprüfung durch 

die Luftsicherheitsbehörde gewährt werden. Diese Über-

prüfung muss vor Lehrgangsbeginn abgeschlossen sein. 

Die FMG informiert hierzu gerne näher. 

 

 
 
 

Der Lehrgang findet vom 06.02. bis 15.06.2012 in Vollzeit statt. 
  
Die täglichen Unterrichtszeiten sind  
 
Mo- Do: 07.35 – 16.15 Uhr 
Fr: 07.35 – 14.30 Uhr 
 
Anmeldungen sind bis 17. Dezember 2011 schriftlich an die  
 
Flughafen München GmbH 
Flughafenfeuerwehr 
z. Hd. Hr. Bork 
Postfach 231755 
85326 München 
 
flughafenfeuerwehr@munich-airport.de 
 
zu richten. 
 
Die Lehrgangsstärke ist auf max. 18 Teilnehmer begrenzt. Die 
Lehrgangsplätze werden in der Reihenfolge der eingehenden 
Anmeldungen vergeben. 
 

Ausbildungsstätten: 

 
Landeshauptstadt München 
Branddirektion  
Feuerwehrschule 
Aidenbachstr. 7 
81379 München 
 
Hr. Thiem 089/ 2353-4220 

Flughafen München GmbH 
Flughafenfeuerwehr 
Nordallee 25 
85326 München 
 
 
Hr. Bork 089/ 975- 63280 

 
Beratung und Prüfung: 

 
IHK-Regensburg 
Hr. Tassilo Wendl 
Dr. Martin-Luther-Straße 10 
93047 Regensburg 
Tel. (0941) 5694-360 
Fax (0941) 5694-5360 
 
Ausbildungskosten: €  5.990,00 

 

Die BFM stellt für ihre Ausbildungsteile eine Gebühr von 
€ 2.995,00 durch Bescheid fällig; die FMG für ihre Ausbildungs-
teile eine Vergütung ebenfalls von € 2.995,00 zzgl. der jeweils 
geltenden Umsatzsteuer. 
 
Rücktritt: 

 
Der Teilnehmer kann bis 4 Wochen vor Beginn des Lehrgangs 
vom Vertrag zurücktreten. Erfolgt der Rücktritt später, werden 
10 % der Ausbildungskosten fällig gestellt. Der Rücktritt hat 
schriftlich zu erfolgen. 
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